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Unterseen, 16. Dezember 2016 
 
 
Vernehmlassung Gesetz über die bernischen Landeskirchen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen Gesetz über die bernischen 
Landeskirchen. Gerne nehmen wir als Vorstand der IG Ländlicher Raum wie folgt Stellung: 
 
Die Kirche im Dorf erachten wir für den ländlichen Raum als besonders wichtig, insbesondere deshalb, weil 
die Kirchen häufig Funktionen wahrnehmen, welche über die Seelsorge hinausgehen; wir erwähnen hier die 
Eheberatung, die Unterstützung bei Arbeitslosigkeit sowie die „Abfederung“ zahlreicher weiterer möglicher 
psychischer Belastungen, welche zum Beispiel ein Spitalaufenthalt oder der Übertritt in ein Altersheim 
auslösen können. Das Wirken des Pfarrers im Hintergrund kann von der Bevölkerung kaum wahrgenommen 
werden. 
 
Die Idee der milden Entflechtung zwischen Kirche und Staat können wir unterstützen (keine Trennung, aber 
auch kein Status quo), die der Grosse Rat bei der Beratung zum Bericht Muggli/Marti vorgenommen hat, 
wurde grundsätzlich befolgt. Insbesondere hervorzuheben gilt folgender sinnvoller Kompromiss: 
 
- Keine Ablösung historischer Rechtstitel; 
- kein Anerkennungsgesetz; 
- negative Zweckbindung, welche betr. Kirchensteuern für juristische Personen gilt 
 
Die lange Übergangsfriste bis zur Einführung des neuen Landeskirchengesetzes Anfang 2020 erachten wir als 
sinnvoll, da etliche Bestimmungen aufgehoben werden und gleichzeitig kirchenseitig etliche neue Reglemente 
zu erarbeiten sind. 
 
Die IG Ländlicher Raum spricht sich gegen den Erlass eines neuen Gesamtarbeitsvertrages (GAV) aus, 
insbesondere deshalb, weil damit die mit der Entflechtung erhoffte gewisse Autonomie der Landeskirchen 
ohne Not gleich wieder eingeschränkt würde. 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Interessengemeinschaft Ländlicher Raum  
Der Vorstand 
 
 
 
Gerhard Fischer, Grossrat                 Brigitta Wyss 
Präsident           Geschäftsführung 
 


